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Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf 
(Entscheidung) 06.05.2021 Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte 
Abwägungsdokumentation für den Vorentwurf des B-Plans Nr. 5 „Sondergebiet 
Photovoltaik Georgendorf“.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürger sowie die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von 
dem Abwägungsergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Sachverhalt
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

rechtliche Grundlagen
§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n
1 Abwägungsdokumentation zum Vorentwurf (öffentlich)



 

 

 

Gemeinde Pragsdorf  
B-Plan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgendorf“  

 

 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.  1 BauGB             

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 1 vom 25.11.2019 – 03.01.2020 

 

frühzeitige Beteiligung 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.  

B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

C. Beteiligung der Öffentlichkeit während der Auslegung 
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Gemeinde Pragsdorf  

B-Plan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgendorf“  

 

Anlage zur frühzeitigen Behördenbeteiligung  

Übersicht über eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1), der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

 

  

A.    Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          01 Amt für Raumordnung und Landesplanung 20.11.2019  x     x 

02 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Bauamt/ Kreisplanung Bauleitplanung 

22.11.2019 

17.12.2019 
x 

 x x   x 

03 Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V  

Abt. Arbeitsschutz und technische 

Sicherheit 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

04      Deutsche Telekom AG 

Technikniederlassung  

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

05 e.dis AG  21.10.2019  x x x   x 

06 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 21.11.2019   x x   x 

07 Handwerkskammer  

Ostmecklenburg-Vorpommern 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

08 GDMcom  22.10.2019  x x    x 
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          09 Deutsche Bahn AG  

DB Immobilien Region Ost 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

10 Industrie- und Handwerkskammer zu 

Neubrandenburg 

13.11.2019 
 

x     x 

11 Vodafone GmbH, Vodafone Kabel 

Deutschland GmbH  

23.10.2019 
 

x     x 

12 Landesamt für Denkmalpflege M-V Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

13 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie M-V 

22.10.2019 gibt keine 

Stellungnahme ab 

x     x 

14 Landesamt für innere Verwaltung M-V Amt 

für Geoinformation, Vermessung und 

Katasterwesen 

11.10.2019 

 

 x x   x 

15 Bergamt Stralsund Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

16 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 

Umwelt  Mecklenburgische Seenplatte 

14.11.2019 
 

 x x   x 

17 Landesforst M-V  -Anstalt des öffentlichen 

Rechts- Forstamt Lüttenhagen 

18.11.2019 

25.05.2020 

stimmt nicht zu, 

Absprachen wurden 

getroffen, erneute 

Beteiligung; 

am 25.05.2020 

wurde eine neue 

Stellungnahme 

abgegeben 

  x   x 
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Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          18 Straßenbauamt Neustrelitz 25.10.2019  x     x 

19 Wasser- und Bodenverband Obere Havel/ 

Obere Tollense 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

20 Tollenseufer 

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH  

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

21 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Referat Infra I 3 

14.11.2019 

 

x     x 

22 Mecklenburg-Vorpommersche 

Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

23 Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V 

Geschäftsstelle Neubrandenburg 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

24 Hauptzollamt Neubrandenburg Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

 

      

25 GASCADE Gastransport GmbH 16.10.2019 weitere Beteiligung am 

Verfahren mit 

Planunterlagen der 

externen 

Kompensationsflächen 

x     x 
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B.    Nachbargemeinden 

Nr. Nachbargemeinde 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

N1 Gemeinde Cölpin 

über Amt Stargarder Land 

25.10.2019  x     x 

N2 Gemeinde Lindetal 

über Amt Stargarder Land 

25.10.2019  x     x 

N3 Stadt Burg Stargard 25.10.2019  x     x 

N4 Gemeinde Sponholz 

über Amt Neverin 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

 

 

C.    Öffentlichkeit  

Nr. Öffentlichkeit 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

B1 Bürger 1  03.12.2019 x  x x   x 

          

 

 



Anlage zur Abwägungsdokumentation 

 

 

 

 

 

Gemeinde Pragsdorf  
B-Plan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgendorf“  

 

 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.  1 BauGB 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 1  

vom 25.11.2019 – 03.01.2020  

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis gegeben. 

Diese Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden zunächst einleitende Absätze formuliert.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.2:   

 

Es wird in der Stellungnahme mitgeteilt:  

„Unter Bezug auf Programmsatz 6.5(6) Satz 2 RREP MS ist 

festzustellen, dass es sich bei dem Vorhabengebiet um eine mi-

litärische Konversionsfläche handelt, welche unter anderem für 

derartige Nachnutzungen, wie die Errichtung von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen, in Anspruch genommen werden sollen. 

Es ist weiterhin festzustellen, dass die im Programmsatz 6.5(6) 

Satz 3 RREP MS als Ziel der Raumordnung aufgeführten Aus-

schlussgebiete für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen durch das Vorhaben nicht betroffen sind. 

Der vorliegende Umweltbericht zum Bebauungsplan kommt zu 

dem Schluss, dass das betreffende Gelände eine mittlere natur-

räumliche Ausstattung mit starken anthropogenen Vorbelastun-

gen aufweist. Die erforderlichen Eingriffe werden als ausgleich-

bar bewertet. Es wird eingeschätzt, dass von dem Vorhaben 

keine Wirkungen über den Vorhabenstandort hinausgehen. Fer-

ner sind keine Schutzgebiete betroffen. lnsofern ist von keinen 

erheblichen UmweItauswirkungen durch das Vorhaben auszu-

gehen. 

Die Errichtung der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage 

wird insofern den Belangen von Naturschutz und der Land-

schaftspflege gemäß Programmsatz 6.5(6) Satz 4 RREP MS 

gerecht. 

Raumordnerische Belange des Tourismus und der Forstwirt-

schaft werden nicht berührt. Des Weiteren sind landwirtschaft-

lich genutzte Flächen ab der Wertzahl 50 durch das Vorhaben 

gemäß den Festsetzungen mit Programmsatz 4.5(2) LEP M-V 

nicht betroffen.“ 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der Rückbau der Anlage wird gemäß Programmsatz 6.5(9) 

RREP MS mit einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Ge-

meinde und dem Anlagenbetreiber geregelt. Nach einer festge-

setzten Nutzungsdauer von maximal 30 Jahren (einschließlich 

Verlängerungsoption) wird die Folgennutzung der Fläche neu 

geregelt.“ 

 

„3. Schlussbestimmung: 

Der Bebauungsplan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgen-

dorf“ der Gemeinde Pragsdorf entspricht den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung“ 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristverlängerung 

 

Der Antrag auf Fristverlängerung wurde zur Kenntnis genom-

men. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Allgemeines/ Grundsätzliches 

Zu 1. Es werden einleitende Sätze formuliert.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2.: Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupas-

sen (Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB). Eine Iandes-

planerische Stellungnahme vom 20. November 2019 Iiegt vor. 

Danach entspricht der o. g. Bebauungsplan den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung. 

 

zu 3: Gemäß§ 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln (Entwicklungsgebot). Von 

dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorliegen 

bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen wer-

den (§ 8 Abs. 2 - 4 BauGB). Die Gemeinde nimmt den Hinweis 

zur Kenntnis. 

zu 1: Die Gemeinde Pragsdorf hat ihre Entwicklungsziele bisher 

nicht in einem Flächennutzungsplan dokumentiert. Sie verfügt 

über keinen Flächennutzungsplan. 

Von der Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes nach § 

8 Abs. 4 BauGB wird auch seitens der Gemeinde ausgegangen. 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

zu 2: Die Gemeinde weist nach, dass dringende Gründe die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes erfordern und der Bebau-

ungsplan der städtebaulichen Entwicklung des Gemeindege-

biets nicht entgegensteht.  

Für die Aufstellung des B-Planes bestehen dringende Gründe: 

- Mit der Aufstellung wird die geordnete städtebauliche Ent-

wicklung einer Brachenfläche vorbereitet, wozu dringender 

Handlungsbedarf besteht 

- Es gibt für die vorgesehene Nutzung ein gesamtgesellschaft-

liches Interesse 

- In absehbarer Zeit besteht für das übrige Gemeindegebiet 

kein Planungsbedarf auf der Ebene eines FNP 

- Das Sondergebiet ist separat entwickelbar; dazu nimmt die 

Gemeinde auch die Argumentation der landesplanerischen 

Stellungnahme zur Kenntnis, in der auf entsprechende Pro-

grammsätze des RREP MS verwiesen wird. 

 

 

1 

2 

3 
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Diese Argumentation wird in die Begründung aufgenommen. 

Die Begründung wurde dahingehend qualifiziert. 

zu 3: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

 

Die festgesetzte sonstige Nutzung „Photovoltaikanlagen“ ist 

zeitlich begrenzt auf 30 Jahre inkl. Anschlussjahr ab Inkrafttre-

ten des Bebauungsplanes zulässig. Unmittelbar anschließend 

ist der Rückbau der Photovoltaikanlage vorzunehmen. 

Die Gemeinde wird den Rückbau der PV-Anlage vertraglich re-

geln. 

Eine Folgenutzung wird nicht festgesetzt.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.1: Die Gemeinde wird den Rückbau der PV-Anlage ver-

traglich regeln. Die Begründung wird mit diesem Hinweis er-

gänzt. 

Zu 4.2: Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wurden 

korrigiert.  

Zu 1: Die maximale Höhe der Einfriedungen wurde in den Fest-

setzungen im Plan Teil B ergänzt. 

Zu 2: Die Festsetzung über die ausnahmsweise Zulässigkeit 

von Einfriedungen außerhalb des sonstigen Sondergebiets 

wurde gestrichen. 

Zu 3: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis.  

 

Zu 4.3: Es wird mitgeteilt, dass die Festsetzung der Gelände-

höhe als unterer Bezugspunkt für bauliche Anlagen nicht ge-

nügt. Es wurde eine Lage und Höhenplan erstellt. Der Punkt 

wird angepasst.  

Die natürliche Geländeoberkante liegt zwischen 68 und 75 m. 

Sie wird wieder hergestellt. 

Zu 4.4: Die Gemeinde ist dem Rat bereits befolgt und sich mit 

der möglichen Aufstellung eines vorhabenbezogenen B-Plan 

nach §12 BauGB während der Beratung zum Aufstellungsbe-

schluss auseinandergesetzt. Auf Grund der Eigentumsverhält-

nisse ist sie dieser Möglichkeit nicht gefolgt. Jedoch werden 

entsprechende Regelungsmöglichkeiten in Verträgen festgehal-

ten. 

 

 

II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

 

 

2 

3 

1 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. Naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht 

Eingriffsregelung 

Zu 1. Die Gemeinde nimmt die Darlegung der gesetzlichen 

Grundlagen zur Eingriffsregelung zur Kenntnis 

Zu 2. Der Forderung der uNB nach Zurechnung von 50% derzeit 

unversiegelter Flächen zu zukünftig teilversiegelten Flächen unter 

B 1.4 der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird nicht gefolgt, da 

die Überdeckungen durch Module sind nicht als Versiegelungen 

zu werten sind, da kein unmittelbares Bedecken des natürlichen 

Bodens erfolgt, welches die Funktionsfähigkeit des Bodens be-

einträchtigt.  

Zu 3. Die Art der Behandlung der Modulzwischenräume gemäß 

Punkt 8.3.1 der Hinweise zur Eingriffsregelung wird in der Ver-

meidungsmaßnahme V7 festgesetzt. 

Zu 4. Alle naturschutzrechtlichen Maßnahmen innerhalb sowie 

außerhalb des Plangebietes werden entweder in der Planzeich-

nung oder über entsprechende Abbildungen im Umweltbericht 

unter Angebe der Flurstücksbezeichnungen verortet. 

 

Gehölzschutz 

Die Fällung gesetzlich geschützter Bäume wird mit den Entwurfs-

unterlagen beantragt. Die Auflistung der zu fällenden Bäume und 

die Ermittlung der Ersatzbäume ist in der Eingriffs-/Ausgleichsbi-

lanzierung dargestellt. 

 

Artenschutz 

 

1 

2 

3 

4 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) wurde er-

stellt 

Zu 6. Der AFB wurde durch ein erfahrenes Fachbüro erstellt. 

Die erforderlichen Artenerfassungen wurden durchgeführt. Es 

wurden Vermeidungs- Kompensations- und CEF – Maßnahmen 

abgeleitet. 

Zu 7. Die Artenerfassungen Amphibien, Reptilien, Fledermäuse, 

Brutvögel erfolgten in Anlehnung an die HzE. Die übrigen Ziel-

arten wurden im Rahmen von Relevanzprüfung und Potenzial-

analysen behandelt. 

 

zu 2. Untere Wasserbehörde 

Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung wird der vorhandene Bau-

grund eingehender beschrieben. Von der Möglichkeit einer Ver-

sickerung des anfallenden Oberflächenwassers vor Ort ggf. un-

ter Verwendung von Vorhalteeinrichtungen wird ausgegangen. 

Im Rahmen des Bauantragsverfahrens wird eine Baugrundun-

tersuchung vorgenommen und ein Bodengutachten erstellt, 

welches Aussagen über die Sickerfähigkeit des Bodens auf 

dem Gelände beschreibt und (bei Notwendigkeit) Aussagen 

über eine Versickerungsplanung trifft. 

Zu 2.1: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Falls 

nötig, wird eine wasserrechtliche Erlaubnis im späteren Plan-

verfahren (Bauantragsstellung) eingeholt. Der Hinweis wird in 

die Begründung aufgenommen. 

Zu 2.2: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Die 

Lage und Art der Trafos, welche zur Ausführung kommen, 

werden entsprechend angezeigt. Der Hinweis wird in die Be-

gründung aufgenommen. 

zu 3. Untere Bodenschutzbehörde 

Die Rechtsgrundlagen werden berichtigt.  

 

 

1 

2 

5 

6 

7

3 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.1: Der Punkt 10.2 Absatz 2 wird entsprechend ersetzt. 

 

Zu 3.2: Der Hinweis wird in die B-Planunterlagen aufgenommen. 

 

 

 

Zu 3.3: Der Punkt 10.3 Absatz 1 wird angepasst und in das 

Kapitel Abfall- und Kreislaufwirtschaft integriert. 

 

 

Zu 3.4: Der Absatz in Punkt 10.5 wird entsprechend ersetzt. 

 

 

 

 

 

Umweltbericht 

Zu 1. Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zum gesetzlichen 

Bodenschutz zur Kenntnis. 

Zu 2. Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu den Darlegun-

gen der Begründung und des Umweltberichtes zu den Wirkungen 

des Vorhabens auf den Boden zur Kenntnis. 

1 

2 

4 

3 

1 

2 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. Den Aussagen der unteren Boden-/Abfallbehörde zur Be-

handlung des Schutzgutes Boden im Umweltbericht, kann nur 

teilweise gefolgt werden: 

Der aktuelle Umweltzustand und die Vorbelastung wurden unter 

Punkt 2.1.1 „Erfassung der Umweltmerkmale“ bereits behandelt. 

Eine Bewertung des Bodens gemäß der Funktionen nach Absatz 

2 §2 BBodSchG wird im Entwurf vorgenommen. 

Eine Analyse der zu erwartenden Projektwirkungen erfolgte be-

reits unter Punkt 2.2.1 „Mögliche erhebliche Auswirkungen ge-

planter Vorhaben auf die Umweltbelange“. Die Darstellung der 

Wahrscheinlichkeit einer Veränderung des Bodens und seiner 

Funktionen durch Auftrag, Abtrag, Umlagerung, Verdichtung 

während der Bauphase und Nutzung sowie Aussagen zu Vermei-

dungsmaßnahmen werden im Entwurf konkretisiert. 

Zu 4. Eine Einschätzung der Empfindlichkeit gegen Erosion und 

Verdichtung sowie der Funktionen wird im Entwurf unter Punkt 

Punkt 2.2.1 vorgenommen. 

Zu 5.6.7. Der Forderung der unteren Boden-/Abfallbehörde nach 

einer bodenkundlichen Baubegleitung wird nicht gefolgt, weil 

diese dem Detaillierungsgrad eines B-Planes nicht angemessen 

ist. Die Gemeinde geht davon aus, dass eine bodenkundliche 

Baubegleitung nur im Rahmen der Bauausführung und bei Vorha-

ben notwendig wird, die erhebliche Eingriffe in den Boden verur-

sachen. Dies ist beim Vorhaben in dessen Rahmen ca. 1,1 ha mi-

litärisch vorbelasteter Boden entsiegelt und maximal 200 m² ver-

siegelt wird, nicht der Fall.  

zu 4. Immissionsschutz 

Die textlichen Festsetzungen werden wie folgt ergänzt: 

„Lärmverursachende technische Anlagen, wie z.B. Wechsel-

richterstationen und Transformatoren sind im Plangebiet so an-

zuordnen, dass es nicht zu Belästigungen in der Nachbarschaft 

kommen kann.“ 

zu 5.: Denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen werden 

nicht berührt. Der Hinweis wird in den Plan und die Begründung 

aufgenommen. 

 

3 

4 

5 

6 

7 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sonstige Hinweise 

Zu 1.: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und ist 

sich Ihrer Pflicht bewusst. 

Ein Feuerwehrplan wird im Rahmen der Bauantragsstellung er-

stellt und den Behörden sowie der örtlichen Feuerwehr vorge-

legt. 

Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 

 

 

 

 

Zu 3.  

• §86 LBauO M-V wird entfernt, da entbehrlich 

• Dem Hinweis wird gefolgt, die Festsetzung wird gestrichen  

• Einfahrtsbereich ist in der Planzeichnung jetzt als Einfahrt  

erkennbar 

• Die T-Linie wird in der Planzeichnung eingefügt  

• Die Festsetzung wird in einen Hinweis geändert.  

• Die Begründung wird hinsichtlich des EEG aktualisiert 

• Die Verfahrensvermerke werden überprüft und angepasst, 

speziell der Vermerk Nr. 11   
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise zum Verfahren, Ablauf und sowie zum In-

halt der Auslegungsunterlagen in der förmlichen Öffentlich-

keitsbeteiligung gem. § 3 Abs 2 Satz 1 BauGB werden durch 

die Gemeinde zur Kenntnis genommen und werden beachtet. 

Die Arten umweltbezogener Informationen wird erstellt, in der 

Bekanntmachung angegeben und ebenfalls in der Beteiligung 

mit ausgelegt.   

 

 

 

 

 

 

 

Die Rechtsgrundlagen werden überprüft und korrigiert.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass vorbehaltlich weiterer Abstimmungen 

zur Sicherung des vorhandenen Anlagenbestandes gegen die 

o.g. Planung keine Bedenken bestehen. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und bei der wei-

teren Planung (Bauantragsverfahren) beachtet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Der Netzver-

knüpfungspunkt wird entsprechend den Vorgaben bei der e.dis 

AG in Fürstenwalde beantragt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

5. e.dis AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Leitungsplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich bestehen seitens der neu.sw keine Einwände be-

züglich der o.g. Maßnahme. 

Im gekennzeichneten Baubereich befinden sich keine Anlagen 

der Stromversorgung/Straßenbeleuchtung, Gasversorgung, 

Wasserver- und Abwasserentsorgung, Fernwärmeverteilung in 

Rechtsträgerschaft der neu.sw. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

6. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neu-medianet GmbH 

Die Hinweise zum Umgang mit Leitungen der neu-medianet 

GmbH werden in die Begründung unter sonstige Hinweise in ei-

nem neuen Kapitel “Mitteilungen der Versorgungsunterneh-

men“ aufgenommen. 

 

Allgemeine Hinweise 

Die Hinweise sind für die weitere Planung relevant und werden 

ebenfalls in die Begründung unter sonstige Hinweise in einem 

neuen Kapitel “Mitteilungen der Versorgungsunternehmen“ auf-

genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

8. GDMcom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass die GDMcom Auskunft zum befragten 

Bereich für mehrere Anlagenbetreiber gibt. Diese Anlagebetrei-

ber sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

 

 

 

 

 

 

  

Die Gemeinde nimmt den Hinweis, dass andere Anlagenbetreiber 

zu beteiligen sind, zu Kenntnis. Weitere Anlagenbetreiber wurden 

beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

8. GDMcom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

8. GDMcom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass die GDMcom Auskunft zum angefrag-

ten Bereich für mehrere Anlagenbetreiber gibt. Im befragten 

Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufen-

den Planungen diese Anlagenbetreiber. 

Es ergeben sich keine Einwände gegen das Vorhaben. 

 

 

 

 

Weitere Anlagenbetreiber 

Die Gemeinde nimmt den Hinweis, dass andere Anlagenbetreiber 

zu beteiligen sind, zu Kenntnis. Weitere Anlagenbetreiber wurden 

beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

8. GDMcom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

10. Industrie- und Handwerkskammer zu Neubrandenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Prüfung der Unterlagen gibt es aus Sicht der Industrie- 

und Handelskammer Neubrandenburg für das östliche Mecklen-

burg-Vorpommern keine Hinweise oder Anregungen zum vorlie-

genden Planungsstand. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

11. Vodafone GmbH, Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass die Vodafone GmbH /Vodafone Kabel 

Deutschland GmbH gegen die geplante Baumaßnahme keine 

Einwände geltend macht.  

lm Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 

unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommuni-

kationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

13. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 11.10.2019 keine 

Stellungnahme ab. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Gemeinde Pragsdorf, B-Plan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgenhof“ 16.04.2021 29 / 52 

 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermes-

sung und Katasterwesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In dem angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschützte 

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermes-

sung und Katasterwesen 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten 

Es wird eine militärische Konversionsfläche genutzt. Die Anlage 

wird weitestgehend von militärischen Anlagen befreit/ entsie-

gelt. Sie ist aktuell hochgradig überformt und verfremdet in Ge-

stalt und Nutzung. Eine landwirtschaftliche Nutzung fand be-

reits seit vielen Jahrzehnten nicht mehr statt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Flächeneigentümer ist beteiligt worden. 

Diese Aussagen zur landwirtschaftlichen Nutzung treffen hier 

nicht zu. 

 

Zu 2. 

Keine Hinweise und Bedenken 

 

Zu 3. Naturschutz, Wasser und Boden 

Die Belange dieser Abteilung sind nicht betroffen 

 

Zu 4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirt-

schaft 

 

Es werden keine Bedenken, nur Hinweise mitgeteilt.  

Der Punkt wird in der Begründung überarbeitet.   
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

Seenplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in der Begründung überarbeitet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17. Landesforst M-V, Forstamt Lüttenhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass zum Wald ein Abstand 

vom 30 m einzuhalten ist. 

 

Das Forstamt hat zwei Waldflächen mit Ausmaßen von 0,25 

bzw. 0,35 ha ausgemacht, die einen 30 m Waldabstand erzeu-

gen. Diese in der Anlage zur Stellungnahme vom 18.11.19 ge-

kennzeichneten Flächen sind von der Bebauung freizuhalten. 

Die Gemeinde hat das Forstamt Lüttenhagen um eine Überprü-

fung der Forderung gebeten. 

 

Um Sicherheit über die Waldeigenschaften und das zulässige 

Ausmaß der Bebauung zu erhalten, wurden seitens des Forstam-

tes Lüttenhagen am 04.02.2020 und am 12.03.2020 zwei wei-

tere Begehungen auf dem Gelände durchgeführt und in der Folge 

eine Stellungnahme mit Datum 25.05.2020 verfasst, die fest-

hält, dass eine Fläche von ca. 0,4 ha den Anforderungen des 

LWaldG entspricht. 

Die Stellungnahem vom 25.05.2020 ist als Nr. 17a in diesem 

Dokument nachfolgend eingefügt.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17. Landesforst M-V, Forstamt Lüttenhagen 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17. Landesforst M-V, Forstamt Lüttenhagen 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17a. Landesforst M-V, Forstamt Lüttenhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entgegen der Stellungnahme vom 18.11.2019 wird als 

Ausnahme vom Waldabstand gem. § 20 LwaldG ein Heranrücken 

der PV-Anlage an den Wald bis auf 10 m in Aussicht gestellt. 

 

 

Der nebenstehenden Auflage wird mit folgender Vermeidungs-

maßnahme entsprochen:  

„V6  Der Erhaltungsbereich im Süden (Wald) ist so zu behandeln, 

dass der aufwachsende Waldrand 10 m Höhe nicht überschreitet. 

Geeignete Maßnahmen sind u.a. Entnahme schnellwüchsiger 

Baumarten oder Kappung von Bäumen 2. Ordnung.“ 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17a. Landesforst M-V, Forstamt Lüttenhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde nimmt die chronologische Darstellung der Abläufe 

zur aktuellen Einschätzung des Waldes und des zukünftigen 

Waldabstandes zur Kenntnis. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine Fläche von ca. 0,4 

ha Wald nach LWaldG ist. 

 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass es einen ausgeprägten 

Waldrand von 20 m Breite aber nur 5 m Höhe gibt und dass in-

folgedessen eine Neubewertung der Waldeigenschaften erfolgte 

und eine Ausnahme von der 30 m Waldabstandsregelung geprüft 

wird. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine Ausnahme erteilt 

werden kann, wenn gem. §4 Waldabstands VO durch die ge-

plante Maßnahme keine Beeinträchtigung des angrenzenden Wal-

des erfolgt und umgekehrt keine Gefahr für die geplante Anlage 

durch den Wald besteht. 

 

Der 5 m hohe Waldrand ist derzeit keine Gefahr für die Anlage. 

Durch ein ständiges Kappen der Gehölze auf maximal 10 m Höhe 

soll dieser Zustand erhalten werden. 

 

Eine Gefährdung des Waldes durch die Anlage wird nicht 

gesehen. 

 

 

 

Vor Erteilung der Ausnahme von der 30 m Waldabstandsrege-

lung ist der betroffene Waldbesitzer zu beteiligen, der gleichzei-

tig Vorhabenträger ist. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17a. Landesforst M-V, Forstamt Lüttenhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Antrag auf Ausnahme vom Waldabstand wird im weiteren 

Verfahren mit den Entwurfsunterlagen gestellt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

18. Straßenbauamt Neustrelitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

19. Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterleitung an Zuständigen des WBV. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

21. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr Referat Infra I 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

25. GASCADE Gastransport GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagen der GASCADE sind nicht betroffen.  

 

Für die vollständige Kompensation werden externe Flächen in 

Anspruch genommen. Die GASCADE wird am weiteren Verfah-

ren beteiligt, damit sie für diese externen Kompensationsflä-

chen eine Stellungnahme abgeben kann.  

Andere Betreiber sind beteiligt worden.  
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Gemeinde Pragsdorf  
B-Plan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgendorf“  

 

 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.  1 BauGB             

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 1  

vom 25.11.2019 – 03.01.2020   

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N1. Gemeinde Cölpin über Amt Stargarder Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Cölpin stimmt dem Vorentwurf zu.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N2. Gemeinde Lindetal über Amt Stargarder Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Lindetal stimmt dem Vorentwurf zu.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N3. Stadt Burg Stargard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Burg Stargard stimmt dem Vorentwurf zu.  
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Gemeinde Pragsdorf  
B-Plan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgendorf“  

 

 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.  1 BauGB             

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 1  

vom 25.11.2019 – 03.01.2020  

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 C. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag 

 Öffentlichkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde eine Stellungnahme seitens der Öffentlichkeitabgege-

ben, die nachfolgend aufgeführt ist. .  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag 

 Öffentlichkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Das Vorhaben stellt einen Eingriff in vorhandene Flora und 

Fauna dar. Die durch die Überbauung verursachten umfängli-

chen Gehölzverluste werden im Rahmen von Kompensations-

maßnahmen ersetzt. Die Ersatzpflanzungen kompensieren auch 

den Lebensraumverlust für gehölzbewohnende Arten.  

Etwa 1,5 ha ist derzeit versiegelt, etwa 0,5 ha ist hoch ver-

dichtet. Etwa 1 ha wird entsiegelt. Die Verdichtungen werden 

beseitigt. Das sorgt für eine Verbesserung der Bodenstruktur 

und des Grundwasserabflusses sowie für bessere Bedingungen 

für das Bodenleben und bodenbewohnende Arten. Zusätzlich 

werden für diese Ersatzhabitate geschaffen.  

Gegenwärtig finden auf dem Gelände Müllablagerungen statt. 

Die alten Militärstrukturen stellen eine Unfallgefahr dar. Durch 

das Bauvorhaben werden diese Missstände beseitigt. Die Ge-

meinde spart Kosten zur Unterhaltung und Beräumung des Ge-

ländes.  

Das Vorhaben sorgt für die Produktion regenerativer Energie.  

Aufgrund der Notwendigkeit ungehinderter Sonneneinstrahlung 

können nur wenig Gehölze erhalten werden. Die Weiden, die 

Koniferen, die Birken, die Ahorn und die übrigen Gehölze wer-

den beseitigt. Dieser Eingriff wird kompensiert. 

Als Sichtschutz wird eine Pflanzung entlang der Straße ange-

legt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag 

 Öffentlichkeit 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschlag 

 Öffentlichkeit 
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